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RS UVS Kärnten 1995/06/22 KUVS-
749/1/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1995

Rechtssatz

Der Hinweis des Beschuldigten, daß er nicht mehr eruieren könne, wer mit dem verfahrensgegenständlichen Fahrzeug

zur angefragten Zeit an einem näher bezeichneten Ort gefahren sei, bedeutet, daß er seiner Verp7ichtung als

Zulassungsbesitzer zur Auskunftserteilung nicht nachkommen kann und exkulpiert auch die Darstellung nicht, daß es

aufgrund der langen Verfahrensdauer nun nicht mehr möglich ist, den Fahrzeuglenker zu eruieren, da das Gesetz

keine zeitliche Beschränkung der Auskunftsp7icht bzw der Aufbewahrung von allfälligen Aufzeichnungen, um dieser

Verpflichtung nachkommen zu können, vorsieht (VwGH vom 11.9.1979, 1218/79 u.v.a.).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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